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Umwelt- und Naturschutzamt 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 2518/20 

Titel der Drucksache 

Antrag der Fraktion SPD zur Drucksache 1491/20 - Nimm Deinen Müll mit! 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

öffentlich 

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Nein. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Nein. 
 

Stellungnahme 

 

Zu dem Änderungs-/Ergänzungsantrag wird wie folgt Stellung genommen: 

 

01 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, gemeinsam mit den Stadtwerken Erfurt, bereits laufende 

städtische Maßnahmen zur Müllvermeidung fortzusetzen sowie bestehende Initiativen von 

Vereinen und Verbänden, z.B. durch das zur Verfügung stellen von Containern, Müllsäcken oder 

Werkzeug, zu unterstützen. 

 

Bereits jetzt unterstützt das Umwelt-und Naturschutzamt zur Verbesserung von Ordnung und 

Sauberkeit Frühjahrsputz- oder Flurpflegeaktionen von Vereinen und Verbänden durch 

Finanzierung der von der SWE SW GmbH bereitgestellten Container, in die die eingesammelten 

Abfälle eingebracht werden können und damit einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt 

werden. 

 

Allerdings handelt es sich bei diesen Aktionen um die Einsammlung achtlos weggeworfener oder 

illegal abgelagerter Abfälle und insofern nicht um Maßnahmen der Müllvermeidung. 

 

Eine Unterstützung von Aktionen zur weiteren Verbesserung der Stadtsauberkeit u.a. auch zum 

Thema Müllvermeidung wird, wie bereits praktiziert, von der SWE SW GmbH auch befürwortet. 

 

02 

Hierzu wird der Oberbürgermeister beauftragt, gemeinsam mit der Stadtwirtschaft zu prüfen, 

inwieweit die Möglichkeit besteht, „Tauschregale“ einzurichten, um z.B. das illegale Abstellen 

von Sperrmüll als „zu verschenken“ zu unterbinden. 

 

Für Dinge, die nach Einschätzung der bisherigen Nutzer weiter verwendet werden sollen, und es 

sich damit nicht um Abfälle handelt, bietet das Stöberhaus der SWE SW GmbH eine Möglichkeit, 

aber auch Tauschbörsen, Flohmärkte, Geschäfte für An- und Verkauf oder Sozialkaufhäuser stehen 

dafür zur Verfügung.  

 

"Tauschregale" im öffentlichen Raum, ohne personelle Betreuung, werden sicher schnell zu 

unkontrollierten Ablagerungsorten von Abfällen, da es keine Verfahrensweise für die 
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abgestellten Gegenstände, die in einem angemessenen Zeitraum keinen neuen Nutzer finden, 

gibt. Angesichts der vielen Möglichkeiten gebrauchte Gegenstände weiterzugeben oder zu 

verkaufen, wird das Einrichten von "Tauschregalen" auch nicht für erforderlich gehalten.  

 

Für die Entsorgung von Sperrmüll besteht die ständige Möglichkeit der Abgabe auf den drei 

Wertstoffhöfen der Stadt Erfurt bzw. die zweimal jährliche grundstücks- bzw. wohnungsnahe 

Abholung durch die SWE SW GmbH nach vorheriger Terminvereinbarung, beides ohne zusätzliche 

Gebühren. Dies ist bereits Bestandteil der Gebühren für die Hausmüllentsorgung. 

 

Zudem ist der Stadtverwaltung nicht bekannt, dass es eine nennenswerte Zahl an illegalen 

Sperrmüllentsorgungen gibt, bei denen die Sperrmüllteile als "zu verschenken" deklariert sind. 

 

03 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, zu prüfen, inwieweit ein Belohnungssystem, ähnlich der 

Aktion aus 2018 „Liebe deinen Park“ der Stadt Köln, in Erfurt realisierbar ist. Hierbei sind die 

Stadtwerke Erfurt mit einzubeziehen. Das Ergebnis der Prüfung ist im Ausschuss für Ordnung, 

Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt im Quartal 1/2021 vorzustellen. 

 

Es wird auf die Stellungnahme zur DS 1660/ 20 vom 09.09.20 verwiesen. 

 

04 

Die Stadtverwaltung wird bis Quartal 1/2021 beauftragt zu prüfen, inwieweit ein Wettbewerb an 

Erfurter Schulen mit dem Titel „Mein sauberer Schulweg“ auf den Weg gebracht werden kann. Die 

genaue Ausschreibung wird im Ausschuss für Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt 

abgestimmt. 

 

Es wird auf die Stellungnahme zur DS 1660/ 20 vom 09.09.20 verwiesen. 

 

 
 

Änderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

 

 
 

Anlagenverzeichnis 

      

 

gez. Lummitsch 
 

14.12.2020 
Unterschrift Amtsleitung Datum 
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